
SATZUNG DES VEREINS 

SENIOREN EMSDETTEN E.V. 

  

  

§ 1  Name und Sitz 

Der Verein führt den Namen “Senioren Emsdetten e.V.” und hat seinen Sitz in 
Emsdetten. 

  

§ 2  Zweck 

Der Senioren Emsdetten e.V. mit Sitz in Emsdetten verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts “Steuerbegünstigte 
Zwecke” der Abgabenordnung. 

Zweck des Vereins ist die Förderung der Altenhilfe, Erziehung, Volks- und Berufs-
bildung. Der Satzungszweck wird insbesondere dadurch verwirklicht, dass im In-
ternet ein Informations- und Diskussionsforum für ältere Menschen in Emsdetten 
angeboten wird. Es soll über allgemeine Themen rund ums Älterwerden informie-
ren, aber auch lokale Angebote, Einrichtungen und Ereignisse näher bringen. Ein 
besonderes Augenmerk soll auch auf die Herstellung bzw. Vermittlung von Kon-
takten zu anderen älteren Menschen, Institutionen und Selbsthilfegruppen gerichtet 
werden. 

  

§ 3  Selbstlosigkeit 

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. 

  

§ 4  Mittelverwendung 

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

  

§ 5  Begünstigung 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck Vereins fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

  

§ 6  Mitgliedschaft, Eintritt 

Mitglieder können natürliche oder juristische Personen werden. 



Die Mitgliedschaft wird durch eine schriftliche Beitrittserklärung erworben, über 
deren Annahme der Vorstand durch eine schriftliche Mitteilung entscheidet. 

  

§ 7  Mitgliedschaft, Verlust 

Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austrittserklärung, Streichung von der Mit-
gliederliste oder Ausschluss wegen trotz schriftlicher Abmahnung fortgesetzten 
vereinswidrigen Verhaltens. 

Der jederzeit mögliche Austritt erfolgt durch eine schriftliche Erklärung an den 
Vorstand. Die Streichung von der Mitgliederliste findet statt, wenn das Mitglied 
mit mehr als zwei Jahresbeiträgen im Rückstand ist. Über den Ausschluss wegen 
vereinswidrigen Verhaltens beschließt die Mitgliederversammlung mit einer Mehr-
heit von drei Vierteln der anwesenden Mitglieder. 

  

§ 8  Beiträge und sonstige Pflichten 

Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe eines Beschlusses der Mitgliederver-
sammlung. Zur Festlegung der Beitragshöhe und -fälligkeit ist eine 2/3 Mehrheit 
der in der Mitgliederversammlung anwesenden stimmberechtigten Mitglieder er-
forderlich. Endet die Mitgliedschaft unterjährig, erfolgt keine anteilige Rückerstat-
tung. 

  

§ 9  Organe und Einrichtungen 

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 

Auf Beschluss der Mitgliederversammlung können weitere organisatorische Ein-
richtungen, insbesondere Ausschüsse mit besonderen Aufgaben, geschaffen wer-
den. 

  

§ 10  Vorstand 

Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellver-
tretenden Vorsitzenden, dem Kassierer und dem Schriftführer. 

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Mitglieder des Vor-
standes, darunter der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende, vertreten. 

Die Wahl des Vorstandes erfolgt durch die Mitgliederversammlung auf die Dauer 
von zwei Jahren. Der Vorstand bleibt jedoch auch nach Ablauf der Amtszeit so 
lange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. 

Scheidet ein Mitglied während der Amtszeit aus, kann der Gesamtvorstand ein Er-
satzmitglied für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen wählen. 

Der Vorstand führt die Geschäfte ehrenamtlich. 



  

§ 11  Mitgliederversammlung 

Die in den ersten drei Monaten jeden Jahres stattfindende ordentliche Mitglieder-
versammlung beschließt außer in den durch Gesetz bestimmten Fällen über die 
Beiträge, die Entlastung des Vorstandes, die Wahl des Vorstandes und über Sat-
zungsänderungen. 

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist auf Verlangen eines Drittels der 
Mitglieder einzuberufen. 

Die Einberufung zu allen Mitgliederversammlungen erfolgt durch den Vorstand mit 
einer Frist von einer Woche schriftlich unter Bekanntgabe der Tagesordnung. 

  

§ 12  Niederschrift 

Über die Mitgliederversammlung ist eine vom Vorsitzenden oder seinem Stellver-
treter und vom Schriftführer oder von einem von der Versammlung gewählten 
Protokollführer zu unterzeichnende Niederschrift aufzunehmen. 

  

§ 13  Auflösung 

Die Auflösung kann nur in einer besonderen, zu diesem Zweck mit einer Frist von 
einem Monat einzuberufenden außerordentlichen Mitgliederversammlung be-
schlossen werden. 

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen 
Zweckes fällt das Vermögen des Vereins an die Stadt Emsdetten, die es unmittelbar 
und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

  

  

Emsdetten, den 12.03.2014 

 


